
                                      TuS Busdorf – Sportbootsparte 

Schleiregatta 2026 – Ausschreibung

Termin: 20. Juni 2026

Ausrichter: 

Wettfahrtbüro: Clubhaus Hafen Haddeby, geöffnet ab 11:00 Uhr

Wettfahrtleiter:

Steuermannbesprechung: 12:30 Uhr im Festzelt

Start:

Regattabahn:

Bootsklassen: Alle Klassen gemäß Yardstickliste „Innere Schlei“ bzw. DSV

Anmeldeschluss:

Startgeld:

Segelvorschriften:

Preise:

Schiedsgericht:

Liegeplätze:

TuS Busdorf e.V., Sportbootsparte Wiking Haddeby (TBWH)
c/o Erwin Strahl
Kortlund 32
24857 Fahrdorf
Email: spartenleiter@hafen-haddeby-tus-busdorf.de

In Kooperation mit FSV, SCA, SSC, SSK und WSF.

Matthias Kubny
Email: mail@kubny.de
Tel. mobil: 0178-5826975

14:30 Uhr Regattagruppe
14:40 Uhr Familien-Crews und Regattaneulinge (ab 5 Meldungen)

Kleine Breite, die genaue Bahn wird bei der Steuermannbesprechung bekannt 
gegeben 

Samstag, 14. Juni 2026
Nachmeldungen sind am Wettfahrttag 11:00 bis 12:30 Uhr im Clubhaus möglich.
Sollten jedoch bis zum 14. Juni 2026 nicht mindestens 15 Anmeldungen vorliegen,
behält sich der TBWH vor, die Veranstaltung abzusagen 
(Bekanntgabe unter hafen-haddeby-tus-busdorf.de).

20,- €, Nachmeldung 25,- €, in bar vor der Steuermannsbesprechung im 
Clubhaus zu zahlen

Wettfahrtregeln der ISAF (WR), aktuelle Version
Ordnungsvorschriften des DSV
Segelanweisung gem. Steuermannsbesprechung

Den jeweils besten drei Teilnehmer jeder Gruppe werden Preise verliehen.
Das „First Ship Home“ erhält den begehrten Wanderpokal.

Der gesellige Charakter der Veranstaltung mit Spaß am Segeln unter Gleichgesinnten
steht im Vordergrund. Entgegen der WR Teil 5 ist deshalb von Protesten abzusehen.
Sollte es dennoch zu größeren Unstimmigkeiten kommen, wird vom Veranstalter ein
Schiedsgericht einberufen,das aus Mitgliedern der oben genannten kooperierenden
Vereinen besteht. Entscheidungen des Schiedsgerichts sind nicht berufungsfähig.

Am Regattawochenende stehen den Teilnehmern freie Plätze im Hafen Haddeby
kostenlos zur Verfügung.

Am Veranstaltungswochenende feiert der TBWH sein 50-jähriges Bestehen auf dem Hafengelände mit Festzelt
Unterhaltung und jeder Menge guter Laune. 

Die Regattateilnehmer sind herzlich eingeladen, dieses besondere Ereignis mit uns zu feiern! 
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                                      TuS Busdorf – Sportbootsparte 

Anmeldung zur Schleiregatta am 20. Juni 2026

Steuermann / Steuerfrau:

Adresse

Bootsname:

Bootstyp:

Segelnummer:

Yardstick:

Verein:

Ort, Datum Unterschrift

Kulinarisches

Straße:

PLZ / Ort:

Telefonnr.:

                        □ Revierliste „Innere Schlei“   □ DSV (bitte ankreuzen)

Ich erkenne die Haftungsbeschränkung an und verpflichte mich zur Beachtung der in der
Ausschreibung genannten und in der Steuermannbesprechung bekannt gegebenen
Regeln.

Für die hungrigen Regattateilnehmer wird am Grill eine „Fast Lane“
mit kurzer Wartezeit eingerichtet. Voraussetzung ist eine
Vorbestellung (bitte Anzahl eintragen, Preis jeweils 15 €):

___ x Grillteller: Fleisch und Wurst mit Salaten, Brot und Dips

___ x Vegetarisch: Grillkäse mit Salaten, Brot und Dips

Der TBWH spendiert ein Fass Einlaufbier!

Haftungsbeschränkung

Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsführers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei ihm, er 
übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine Mannschaft. Der Bootsführer ist für die Eignung und das richtige seemännische Verhalten 
seiner Crew sowie für die Eignung und den verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich. Der Veranstalter ist berechtigt, in 
Fällen höchster Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnung oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung 
vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtungen des Veranstalters gegenüber dem 
Teilnehmer. Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die 
der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei 
der Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit 
beschränkt auf vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten – Arbeitnehmer und Mitarbeiter - 
Vertreter, Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren 
Einsatz behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt 
worden ist.
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